
 
 
 
Ordentliche Hauptversammlung der  
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft  
Aktiengesellschaft in München  
 
am Mittwoch, den 29. April 2020, 10.00 Uhr,  
die als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird 
 

Bitte beachten Sie, dass Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die 
virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort verfolgen können. 

 
Weitere Angaben und Hinweise 
 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung 
gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl I, S. 570; „COVID-19-Maßnahmengesetz“) 
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre 
(nachfolgend jeweils „Aktionäre“) sowie ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. 
 
Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts im Zusammenhang mit der 
virtuellen Hauptversammlung 
 
Zur Ausübung des Stimmrechts im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung sind 
nach § 6 Absatz 2 der Satzung die Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – 
berechtigt, die sich spätestens am 22. April 2020 bei der Gesellschaft anmelden und für die 
angemeldeten Aktien zum Ende des 22. April 2020 als Aktionär im Aktienregister eingetragen 
sind.  
 
Die Anmeldung kann zum einen unter www.munichre.com/register erfolgen. Aktionäre, die 
bereits im Aktionärsportal registriert sind, verwenden hierfür ihre Aktionärsnummer und ihr 
persönlich vergebenes Passwort. Alle übrigen Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen 
sind, erhalten ihre Aktionärsnummer und ein Initialpasswort mit dem Einladungsschreiben zur 
virtuellen Hauptversammlung per Post zugesandt.  
 
Die Anmeldung kann zum anderen unter der Anschrift 
 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Telefax: +49 89 30903-74675 
E-Mail:  anmeldestelle@computershare.de 
 
auch mit dem zugesandten Anmeldeformular erfolgen. Nähere Hinweise zum 
Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte den Informationen auf dem Anmeldeformular und auf 
der genannten Internetseite.  
 
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie zu 
Verzögerungen im Postverkehr kommen kann. Anmeldungen, die – gleich aus welchem Grund 
– erst nach dem 22. April 2020 bei der Gesellschaft eingehen, können aus rechtlichen 



Gründen leider nicht mehr berücksichtigt werden. Wir empfehlen Ihnen daher nach Möglichkeit 
die Anmeldung auf elektronischem Wege unter www.munichre.com/register, per Telefax 
oder per E-Mail. 
 
Die Aktien werden durch die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung nicht blockiert. 
Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Für 
die Ausübung des Stimmrechts im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung ist 
der zum Ende des 22. April 2020 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. 
Anträge auf Umschreibungen im Aktienregister, die der Gesellschaft in der Zeit vom 
23. April 2020 bis zum Ende des 29. April 2020 zugehen, werden im Aktienregister der 
Gesellschaft erst mit Wirkung nach der virtuellen Hauptversammlung am 29. April 2020 
vollzogen. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. „Technical Record Date“) ist 
daher das Ende des 22. April 2020. 
 
Ist ein Aktionär im eigenen Namen für Aktien, die einem anderen gehören, im Aktienregister 
eingetragen, bestehen gemäß § 3 Absatz 5 der Satzung aus der Eintragung keine 
Stimmrechte, soweit sie zu diesem Zeitpunkt die Grenze von 2 % des satzungsmäßigen 
Grundkapitals überschreiten. 
 
Ist ein Intermediär im Aktienregister eingetragen, darf dieser das Stimmrecht für Aktien, die 
ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. Entsprechendes 
gilt für Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen. 
 
Wichtig: Aufgrund der Absage der mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19. März 
2020 für den 29. April 2020 einberufenen Präsenz-Hauptversammlung der Gesellschaft im 
ICM – Internationales Congress Center München, sind bereits vorgenommene Anmeldungen 
von Aktionären für diese abgesagte Präsenz-Hauptversammlung gegenstandslos. Daher 
müssen sich Aktionäre, die sich bereits für die abgesagte Präsenz-Hauptversammlung 
angemeldet haben, gemäß den vorstehenden Maßgaben für die virtuelle Hauptversammlung 
erneut anmelden. 
 
 
Übertragung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und Rechte der Aktionäre im 
Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung  
 
Aktionäre können durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer und ihres oben erwähnten Passworts 
die gesamte Veranstaltung unter www.munichre.com/register verfolgen. Bevollmächtigte 
haben die gleiche Möglichkeit durch Eingabe der erhaltenen Zugangsnummer und des dazu 
gehörenden Passworts.  
 
Die Eröffnung der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die 
Rede des Vorstandsvorsitzenden werden unter www.munichre.com/hv für jedermann 
zugänglich direkt übertragen; sie stehen nach der virtuellen Hauptversammlung als 
Aufzeichnung zur Verfügung.  
 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die sich gemäß den obenstehenden Vorgaben zur 
virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben, haben im Zusammenhang mit der virtuellen 
Hauptversammlung das Recht zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl, 
insbesondere über elektronische Kommunikationsmittel, und zur Bevollmächtigung von 
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft oder von sonstigen Bevollmächtigten. Die Einzelheiten 
zur Stimmrechtsausübung und zur Bevollmächtigung sind in den nachfolgenden Abschnitten 
näher erläutert. 
 
 



Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 
 
Aktionäre können ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 
abgeben (Briefwahl). Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur 
diejenigen eingetragenen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die 
spätestens am 22. April 2020 angemeldet sind (wie oben bei „Voraussetzungen für die 
Ausübung des Stimmrechts im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung“ 
angegeben). Auch für die per Briefwahl ausgeübten Stimmrechte ist der zum Ende des 
22. April 2020 im Aktienregister verzeichnete Aktienbestand maßgeblich. 
 
Die Stimmabgabe erfolgt entweder elektronisch unter www.munichre.com/register oder auf 
dem Anmeldeformular, das dem Einladungsschreiben zur virtuellen Hauptversammlung 
beiliegt und an die oben genannte Anschrift zurückzusenden ist. Für die elektronische 
Stimmabgabe verwenden Aktionäre, die bereits im Aktionärsportal registriert sind, ihre 
Aktionärsnummer und ihr persönlich vergebenes Passwort. Alle übrigen im Aktienregister 
eingetragenen Aktionäre erhalten ihre Aktionärsnummer und ein Initialpasswort mit dem 
Einladungsschreiben zur virtuellen Hauptversammlung per Post zugesandt. Bevollmächtigte 
verwenden für die elektronische Stimmabgabe unter www.munichre.com/register die 
erhaltene Zugangsnummer und das dazu gehörende Passwort. 
 
Die Stimmabgabe durch Briefwahl auf dem vorgenannten Anmeldeformular muss der 
Gesellschaft unter der oben für die Anmeldung genannten Anschrift spätestens am 
22. April 2020 vorliegen.  
 
Bis zum Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversammlung können 
Briefwahlstimmen unter www.munichre.com/register abgegeben werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt können Briefwahlstimmen unter www.munichre.com/register noch geändert 
werden. Dies gilt auch für bereits mit dem Anmeldeformular (wie oben angegeben) 
abgegebene Briefwahlstimmen. Wie oben ausgeführt, ist Voraussetzung für die Abgabe und 
Änderung von Briefwahlstimmen stets die rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung (wie oben bei „Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts im 
Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung“ angegeben). 
 
Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl die betreffenden 
Aktien durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, so ist dies möglich und gilt als Widerruf 
der im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine nicht bereits in der Einberufung angekündigte 
Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu bereits durch Briefwahl abgegebene Stimme für 
jeden einzelnen Unterpunkt. Die Stimmabgabe zu Tagesordnungspunkt 2 gilt auch für den 
Fall, dass bei einer Änderung der Zahl der dividendenberechtigten Aktien die im 
Gewinnverwendungsvorschlag zu den Positionen Ausschüttung und Vortrag auf neue 
Rechnung genannten Summen entsprechend angepasst werden. 
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige 
durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich unter Einhaltung der 
genannten Fristen der Briefwahl bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen 
elektronischen Abgabeweg oder die entsprechenden Anmeldeformulare zur Verfügung.  
 
Wichtig: Aufgrund der Absage der mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19. März 
2020 für den 29. April 2020 einberufenen Präsenz-Hauptversammlung der Gesellschaft im 
ICM – Internationales Congress Center München, sind bereits abgegebene Briefwahlstimmen 
von Aktionären für die abgesagte Präsenz-Hauptversammlung gegenstandslos. Daher 
müssen Aktionäre, die bereits für die abgesagte Präsenz-Hauptversammlung 
Briefwahlstimmen abgegeben haben, ihre Briefwahlstimmen erneut abgeben, wenn sie auch 
an Abstimmungen der virtuellen Hauptversammlung per Briefwahl teilnehmen möchten. 
 
 



Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige 
Person im Wege der Briefwahl oder durch Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters 
der Gesellschaft ausüben lassen. In allen Fällen ist die rechtzeitige Anmeldung zur 
virtuellen Hauptversammlung (wie oben bei „Voraussetzungen für die Ausübung des 
Stimmrechts im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung“ angegeben) durch 
den Aktionär oder den Bevollmächtigten sicherzustellen.  
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft können bis zum Tag der virtuellen Hauptversammlung, also bis 
zum Ende des 28. April 2020, unter der oben genannten Anschrift oder unter 
www.munichre.com/register elektronisch erfolgen. Am Tag der virtuellen 
Hauptversammlung kann dies unter www.munichre.com/register elektronisch, unter der 
Telefax-Nr. +49 89 30903-74675 oder per E-Mail unter anmeldestelle@computershare.de 
erfolgen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen nach § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform oder 
erfolgen elektronisch unter www.munichre.com/register.  
 
Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an Intermediäre, 
Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen und für den Widerruf dieser Vollmachten bestehen. 
 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder 
mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Aktionäre können ihre Stimmrechte aus angemeldeten Aktien in der virtuellen 
Hauptversammlung auch durch Stimmrechtsvertreter ausüben lassen, welche die Gesellschaft 
benennt. Diese können unter den vorgenannten Maßgaben mit dem Anmeldeformular, das 
den Aktionären zugesandt wird, oder unter www.munichre.com/register bevollmächtigt 
werden. Die Stimmrechtsvertreter handeln ausschließlich entsprechend den ihnen vom 
Aktionär erteilten Weisungen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine nicht bereits in der 
Einberufung angekündigte Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu bereits erteilte 
Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Die zu Tagesordnungspunkt 2 abgegebene Weisung 
gilt auch für den Fall, dass bei einer Änderung der Zahl der dividendenberechtigten Aktien die 
im Gewinnverwendungsvorschlag zu den Positionen Ausschüttung und Vortrag auf neue 
Rechnung genannten Summen entsprechend angepasst werden. Weisungen, die den 
Stimmrechtsvertretern über das Internet erteilt werden, können unter 
www.munichre.com/register noch bis zum Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen 
Hauptversammlung am Hauptversammlungstag geändert werden. 
 
Wichtig: Aufgrund der Absage der mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19. März 
2020 für den 29. April 2020 einberufenen Präsenz-Hauptversammlung der Gesellschaft im 
ICM – Internationales Congress Center München, sind bereits erteilte Vollmachten für 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und sonstige Bevollmächtigte und Weisungen an 
Stimmrechtsvertreter nur wirksam, wenn sie auch für die virtuelle Hauptversammlung gelten. 
Aktionäre, die bereits Vollmachten oder Weisungen erteilt haben, die sich nur auf die 
abgesagte Präsenz-Hauptversammlung im ICM – Internationales Congress Center München, 
beziehen, müssen die Vollmachten und/oder Weisungen daher erneut erteilen, wenn sie auch 
für die neu einberufene virtuelle Hauptversammlung gelten sollen. 
 

 
München, im April 2020 
 
Der Vorstand 


